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Ablauf Parlamentssitzung 

Die Sitzung beginnt nach der Eröffnung mit dem Namensaufruf durch den Stadtschreiber oder die 
Stadtschreiberin. Anschliessend wird die Beschlussfähigkeit des Parlaments im Sinne von Artikel 21 der 
Gemeindeordnung festgestellt. Diese ist für die Gültigkeit der Verhandlungen während ihrer ganzen Dauer 
erforderlich. Dann wird die Tagesordnung zur Diskussion gestellt. Ohne abweichenden Beschluss des 
Parlaments werden die Geschäfte in der angekündigten Reihenfolge behandelt. 
 
Bei jedem Geschäft ist zuerst über die Frage des Eintretens zu beraten und zu beschliessen, sofern Eintreten 
nicht obligatorisch ist (dies betrifft die Geschäfte: Budget, Rechnung/Geschäftsbericht, Volksinitiativen und 
Vorlagen, die dem Stimmvolk unterbreitet werden müssen). Wird Eintreten beschlossen, folgt die materielle 
Beratung. Beschliesst das Parlament Nichteintreten, gilt das Geschäft als erledigt. Nach dem 
Eintretensbeschluss und in der materiellen Beratung kann das Parlament ein Geschäft ganz oder teilweise zur 
Überarbeitung an den Stadtrat oder an die vorberatende Kommission zurückweisen. In der materiellen 
Beratung kann jedes Mitglied Änderungen, Streichungen oder Zusätze beantragen. 
Nach einem allfälligen Kommissionsbericht wird die Diskussion eröffnet. Das Wort wird in der Reihenfolge 
erteilt, in der es verlangt wird. 
 
Bei längeren Sitzungen kann das Parlamentspräsidium eine Sitzungspause (10 Minuten) anordnen. 
 
Bei der ersten Wortmeldung werden Parlamentspräsidium, Parlamentskolleginnen und -kollegen, 
Stadtpräsidium und Stadtrat und die übrigen Damen und Herren begrüsst. Bei der zweiten Wortmeldung 
genügt die Ansprache mit «geschätzte Anwesende» oder «geschätzte Damen und Herren». 

Absenzen 

Entschuldigungen sind dem Stadtschreiber / der Stadtschreiberin bis zum Beginn der Sitzung schriftlich 
mitzuteilen oder möglichst rasch schriftlich zu bestätigen. Wer erst später erscheinen kann oder die Sitzung 
vorzeitig verlassen muss, meldet dies dem Stadtschreiber / der Stadtschreiberin oder dem Büro vor 
Sitzungsbeginn. 

Amtsgeheimnis / Ausstandspflicht 

Die Parlamentsmitglieder sind an das Amtsgeheimnis gebunden, sofern sie aufgrund ihrer amtlichen 
Tätigkeit von Tatsachen Kenntnis haben, die zur Wahrung überwiegender öffentlicher Interessen, 
insbesondere zum Schutze der Persönlichkeit, oder aus Rücksicht auf ein hängiges Verfahren geheim zu 
halten oder vertraulich sind. Die Beratungen der Kommissionen sind vertraulich und unterliegen damit dem 
Amtsgeheimnis. Vom Sitzungsgeheimnis erfasst werden sowohl die Kommissionsprotokolle als auch die 
Unterlagen. 
 
Zudem haben sich die Parlamentsmitglieder an die Ausstandspflicht gemäss § 7 
Verwaltungsrechtspflegegesetz zu halten: Behördenmitglieder und Personen, die von Kanton oder 
Gemeinde gewählt, angestellt oder beauftragt sind, haben von Amtes wegen in Ausstand zu treten in 
Verfahren, in denen sie ein persönliches Interesse haben oder aus anderen Gründen befangen sind. 

Anträge 

Jedes Parlamentsmitglied hat das Recht, zu einem hängigen Beratungsgegenstand im Rat oder in der 
vorberatenden Kommission Anträge einzureichen. Die Anträge im Parlament sind dem Büro nach 
Antragstellung schriftlich abzugeben. 

Auskünfte 

Das Parlamentssekretariat ist bei Fragen zum Parlamentsbetrieb die Anlaufstelle für die Parlamentsmitglieder. 

Bedrohungen und Belästigungen 

Parlamentsmitglieder, die bedroht oder belästigt werden, können sich an ihre Fraktionspräsidien wenden. 
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Betrieb 

Das Büro des Stadtparlaments ist zuständig für sämtliche betrieblichen und infrastrukturellen Aufgaben des 
Stadtparlaments. 

Elektronische Kommunikationsmittel im Ratssaal 

Die Verwendung von elektronischen Kommunikationsmitteln (z.B. Notebooks, Tablets) ist im Ratssaal 
zulässig. Das Telefonieren hingegen ist untersagt. 

Entschädigungen und Spesen 

Die Entschädigung für die Parlamentstätigkeit wird einmal jährlich gemäss separatem Beschluss des 
Parlaments überwiesen. Spesen werden grundsätzlich keine vergütet. 

Entsorgung von vertraulichen Dokumenten 

Parlamentsmitglieder können vertrauliche Dokumente dem Parlamentssekretariat zur Vernichtung 
übergeben. 

Fraktionen 

Die Fraktionen bereiten die Geschäfte des Stadtparlaments in den Fraktionssitzungen vor. Die 
Fraktionsmitglieder haben dort die Möglichkeit, Änderungsanträge mit den anderen Fraktionsmitgliedern 
vorzubesprechen sowie Vorstösse abzusprechen. Ebenfalls nehmen die Fraktionskolleginnen und 
Fraktionskollegen Einfluss auf Fraktionsmitglieder, wenn sich diese unangebracht verhalten und 
Verhaltenskorrekturen nötig sind (Bsp. beleidigende und abwertende Gesten, nicht wertschätzendes 
Verhalten, Verletzen von Anstandsregeln). Die Fraktionsvorsitzenden sind nebst der Organisation der 
Fraktionssitzung für die Organisation der Fraktionen zuständig. Sie führen die Anwesenheitslisten 
Fraktionssitzung für die Sitzungsgeldabrechnung.  

Geschenke an Parlamentsmitglieder 

Den Parlamentsmitgliedern ist es untersagt, im Zusammenhang mit amtlichen Tätigkeiten oder im Hinblick 
auf solche für sich oder Dritte irgendwelche Zuwendungen wie Geschenke, Barbeträge und dergleichen 
anzunehmen, sich Vorteile zu verschaffen oder versprechen zu lassen. Davon ausgenommen sind 
Höflichkeitsgeschenke von geringem Wert. Widerrechtlich angenommene Zuwendungen und andere 
Vorteile verfallen der Stadt. 

Kleidervorschriften 

Das Geschäftsreglement enthält keine ausdrückliche Bekleidungsvorschrift für Parlamentsmitglieder. Es soll 
eine der Würde des Parlaments angemessene Kleidung getragen werden. 

Kommissionen 

Kommissionen haben insbesondere die Aufgabe, die ihnen zugewiesenen Geschäfte vor zu beraten und 
dem Parlament Antrag zu stellen. 
 
Informationen aus den Kommissionssitzungen 
Die Kommissionen können die Öffentlichkeit über die Ergebnisse der Beratungen informieren. Diese 
Information erfolgt über das Präsidium. Sie sind aber an die Vertraulichkeit der Kommissionsverhandlungen 
gebunden und dürfen nicht bekanntgeben, wer sich in der Kommission wie geäussert oder abgestimmt hat. 

Mitgliederverzeichnis des Stadtparlaments 

Auf dem öffentlichen Mitgliederverzeichnis sind alle Parlamentsmitglieder alphabetisch aufgeführt mit Name, 
Privatadresse, Beruf, Partei und Eintrittszeitpunkt. Die Parlamentsmitglieder sind für die Aktualität der Daten 
verantwortlich und melden Änderungen dem Parlamentssekretariat. 
 

Neue Mitglieder 

Die Fraktionen sind dafür verantwortlich, neue Mitglieder in den Parlamentsbetrieb einzuführen. 
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Protokolle 

Das Parlamentssekretariat führt das Protokoll der Parlamentssitzungen. Das Protokoll wird in der Regel zwei 
Wochen nach der Sitzung an die Mitglieder des Büros versandt und auf der Internetseite der Stadt (im 
Bereich Parlament) veröffentlicht. Korrekturanliegen können durch jedes Parlamentsmitglied bis 5 Tage vor 
der nächsten Sitzung eingebracht werden. Das Büro genehmigt das Protokoll an der darauffolgenden 
Sitzung.  

Rederecht 

Im Parlament kann nur sprechen, wer von der Präsidentin oder dem Präsidenten das Wort erhält. Wer 
sprechen will, meldet sich per Handzeichen. Jedes Parlamentsmitglied kann sich zu jedem Geschäft äussern. 
Das Wort wird zuerst dem Berichterstatter oder der Berichterstatterin, anschliessend den übrigen 
Parlamentsmitgliedern erteilt. Am Schluss spricht in der Regel das Mitglied der Exekutive. 
 
Die Reden sind möglichst kurz und themenbezogen zu halten. Mehr als zweimal spricht in der Regel 
niemand zur selben Sache. 
 
Vorbereitete Voten sind dem Büro schriftlich abzugeben (sehr gerne können sie auch in elektronischer Form 
zugestellt werden). 

Tonaufnahmen 

Bild- und Tonaufnahmen in den Ratssaal und auf den Tribünen sind gemäss Geschäftsreglement nur mit 
Bewilligung des Büros gestattet. 

Unterlagen von Dritten 

Dem Parlamentsversand werden keinerlei Schreiben, Unterlagen und Dokumentationen von Organisationen 
aller Art (Verbände, Vereinigungen usw.), Unternehmen oder Privaten beigelegt. 
 
Unterlagen an den Sitzungen 
Die Verteilung von Unterlagen von Parlamentsmitgliedern (Name des Parlamentsmitgliedes muss auf den 
Dokumenten ersichtlich sein) kann vor der Sitzung beim Büro beantragt werden. Das Büro entscheidet über 
die Verteilung. 

Verhalten 

Gespräche sind im Flüsterton zu führen und Diskussionen von mehr als zwei Personen haben ausserhalb des 
Saales zu erfolgen. Essen und Trinken ist im Rathaussaal untersagt. 

Vorstösse 

Die Vorstösse richten sich in der Regel an den Stadtrat und erteilen ihm Aufträge oder verlangen von ihm 
Auskünfte. Sie können während den Parlamentssitzungen schriftlich und unterzeichnet beim 
Parlamentssekretariat eingereicht werden. Die verschiedenen Vorstossarten sind: einfache Anfrage, 
Interpellation und Motion. Zudem können am Schluss der Sitzung unter Verschiedenes mündliche Anfragen 
gestellt werden. Die Vorstösse sind auf den folgenden Seiten genauer beschrieben: 
 
 
Artikel 33 der Gemeindeordnung regelt die Parlamentarischen Vorstösse: 
 
1 Jedem Mitglied des Stadtparlamentes steht das Recht zu, Motionen, Interpellationen oder Einfache 
Anfragen einzureichen. 
2 Wird eine Motion vom Stadtparlament erheblich erklärt, so hat der Stadtrat in einer späteren Sitzung 
darüber Bericht und Antrag zu stellen. 
 
Die Parlamentarische Vorstösse sind im Geschäftsreglement Stadtparlaments  in den Artikeln 36 bis 41 
geregelt.  
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Art. 36: 1 Parlamentarische Vorstösse können von einem oder mehreren Mitgliedern oder von 
Kommissionen ausgehen. Sie sind dem Präsidium schriftlich und unterzeichnet einzureichen. Der Eingang 
von Vorstössen wird den Parlamentsmitgliedern bei nächster Gelegenheit mitgeteilt. 
2 Das Mitglied, welches den Vorstoss als erstes unterzeichnet, kann ihn jederzeit zurückziehen. Gehört es 
dem Parlament nicht mehr an, geht diese Zuständigkeit in der Reihenfolge der Unterschriften auf die 
weiteren Unterzeichnenden über. 
3 Unerledigte Vorstösse sind im Geschäftsbericht des Stadtrates aufzuführen. 
 
Ziffer 1: 
Die Unterzeichnung eines Vorstosses durch ein oder mehrere Mitglieder ist offensichtlich klar. Für die 
Einreichung eines Vorstosses einer Kommission wäre auf ein Protokoll abzustützen. Die Unterzeichnung 
erfolgt dann durch den Präsidenten / die Präsidentin oder den Protokollführer / die Protokollführerin. 
Der zweite Satz stellt auch klar, dass Vorstösse dem Präsidium jederzeit übermittelt werden können. Die 
Mitteilung „bei nächster Gelegenheit“ meint wohl eine Parlamentssitzung, weil dann die Bekanntgabe auch 
zu Protokoll genommen wird. 
 
Ziffer 2: 
Der erste Satz ist selbsterklärend. Für den zweiten Satz stellt sich die Frage, wie die „Reihenfolge“ zu einem 
späteren Zeitpunkt zu erheben wäre. 
 
Ziffer 3: 
Die Umsetzung dieser Bestimmung betrifft die Arbeit der Stadtkanzlei und unterliegt der Prüfung durch die 
GPK. 
 
 
Art. 37: Motion 

1 Durch eine Motion wird dem Stadtrat der Auftrag erteilt, einen Bericht zu einem bestimmten Thema zu 
verfassen oder einen Beschlussentwurf über eine Angelegenheit vorzulegen, für deren Weiterbehandlung 
das Stadtparlament zuständig ist. 
2 Die Motion ist zusammen mit einer Begründung unterzeichnet einzureichen.  
3 Die Beantwortung durch den Stadtrat erfolgt innert sechs Monaten. Anschliessend wird über ihre 
Erheblichkeit beraten und abgestimmt. 
4 Erklärt das Parlament eine Motion erheblich, erstattet der Stadtrat innert Jahresfrist Bericht und Antrag. 
Wird ein Motionsauftrag innert Frist nicht erledigt, legt der Stadtrat die Gründe dar und stellt Antrag auf 
Nachfrist. 
5 Erachtet der Stadtrat einen Motionsauftrag nach Ablauf von drei Jahren als innert angemessener Frist nicht 
erfüllbar, stellt er Antrag auf Entlastung. 
 
Ziffer 1: 
Mit einer Motion kann der Stadtrat nicht generell zum Handeln aufgefordert werden. Der Wirkungskreis ist 
beschränkt. Es geht um Geschäfte, für deren Weiterbehandlung das Stadtparlament zuständig ist. Zudem 
besteht die Möglichkeit, dem Stadtrat den Auftrag zu erteilen, einen Bericht zu einem bestimmten Thema zu 
verfassen. In beiden Fällen muss die Motion erheblich erklärt werden, bzw. eine Mehrheit des Parlaments 
muss sich für die Erheblicherklärung des jeweiligen Anliegens aussprechen. 
 
Die Motion ist die „stärkste“ Form der parlamentarischen Vorstösse. Es mag sein, dass daraus die Mitglieder 
des Parlaments versucht sind, ihren Anliegen durch die Wahl dieser Form mehr „Gewicht“ zu geben. 
Erheblich können Motionen sein, 
 
– welche die Änderung oder den Erlass eines Reglements zum Inhalt haben: „Der Stadtrat wird 

beauftragt, die Gemeindeordnung in Artikel 00 wie folgt zu ändern: (….).“  
 
In Frage kommen dabei die Gemeindeordnung, sowie alle Reglemente von rechtssetzendem Charakter 
(Anstellungsreglement, Baureglement, Friedhofreglement, Zonenplan, etc.). 
 
Nicht von Motionen berührt werden „Reglemente“, deren Erlass aufgrund anderer Regelungen in die 
Kompetenz des Stadtrates fallen: Gleitzeitreglement, Geschäftsordnung des Stadtrates, etc.  
Für eine Änderung des Geschäftsreglements des Stadtparlaments wäre ein Vorgehen gemäss Artikel 41 
des Geschäftsreglements des Stadtparlaments zu wählen. 
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– welche die Realisierung eines konkreten Geschäfts zum Ziel haben, für dessen Weiterbehandlung das 
Stadtparlament zuständig ist: „Der Stadtrat wird beauftragt, dem Stadtparlament eine Botschaft mit 
Bericht, Kredit und Antrag für den Bau eines XY-Baus auf der Parzelle 000 zu unterbreiten.“ (Geschäft 
müsste in der Kreditkompetenz des Stadtparlaments 200‘000 bis 1‘600‘000 Franken liegen). 
 
Der Anschub solcher Geschäfte könnte aber durchaus über eine Interpellation und später die Budget-
beratungen erfolgen. Dabei könnte in der Interpellation erst nach der Haltung des Stadtrates und 
möglicher Kostenschätzungen gefragt und darüber diskutiert werden. Später könnte der entsprechende 
Betrag ins Budget eingestellt werden. 

 
– welche den Stadtrat auffordern, einen Bericht zu einem bestimmten Thema zu verfassen.  
 
Ziffer 3: 
Der Fristenlauf für die Beantwortung beginnt mit dem Eingangsvermerk im Protokoll des Stadtparlaments. 
Die Frist ist eingehalten, wenn die schriftliche Beantwortung durch den Stadtrat an die Mitglieder des 
Parlaments rechtzeitig erfolgt ist. Die materielle Beratung erfolgt „anschliessend“, was in der Praxis mit dem 
Termin der nächstfolgenden Parlamentssitzung gleichzusetzen ist. 
 
 
Art. 38: Interpellation 

 
Art. 38: 1 Mit einer Interpellation wird vom Stadtrat eine vor dem Stadtparlament zu erteilende Auskunft 
über eine Angelegenheit verlangt, die in seinen Geschäftsbereich fällt oder die Interessen der Stadt berührt. 
2 Begründung und Beantwortung richten sich nach dem Verfahren der Motion. 
3 Nach der Beantwortung durch den Stadtrat erhält der Interpellant oder die Interpellantin das Wort zu einer 
kurzen Erklärung. Eine Diskussion findet nur statt, wenn sie auf Antrag eines Mitgliedes vom Parlament 
beschlossen wird. 
 
Ziffer 1: 
Die Interpellation verlangt Auskunft über eine spezielle Angelegenheit. 
 
Ziffer 3: 
Tendenziell unklar ist, wie umfangreich eine „kurze“ Erklärung sein soll. In der Praxis wir es so gehandhabt, 
dass der Interpellant oder die Interpellantin dann ein etwas umfangreicheres Statement bezüglich der 
eigenen Haltung zur Antwort des Stadtrates abgibt, wenn er oder sie selbst keine Diskussion verlangt. 
Wenn der Interpellant selbst eine Diskussion wünscht, hat sich die Erklärung auf diesen (ganz knapp zu 
begründenden) Antrag zu beschränken. 
Der Antrag auf Diskussion kann auch von irgendeinem Mitglied des Stadtparlaments gestellt werden. Es ist 
Aufgabe des Präsidiums, anschliessend über diesen Antrag (und nicht über den Inhalt der Interpellation) die 
Diskussion zu eröffnen und darüber abstimmen zu lassen. 
 
 
Art. 39: Einfache Anfrage 

Art. 39: 1 Mit einer Einfachen Anfrage kann jedes Mitglied eine schriftliche Auskunft über eine An-
gelegenheit verlangen, die zum Aufgabenkreis der Stadt gehört.  
2 Alle Mitglieder erhalten die Antwort innert vier Monaten. Die Erledigung wird im Parlamentsprotokoll 
vermerkt. Eine Diskussion findet nicht statt. 
 
Ziffer 1: 
Die Einfache Anfrage verlangt Auskunft über eine spezielle Angelegenheit. 
 
Ziffer 2: 
Dieses Verfahren ist klar und in der Praxis unproblematisch. Ob die schriftliche Abgabe der Antwort 
anlässlich einer Sitzung des Stadtparlament erfolgt oder mit separatem Postversand, entscheidet der Stadtrat 
von Fall zu Fall aufgrund der Dringlichkeit und der Terminlage. 
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Art. 40: Mündliche Anfrage 
 
Art. 40: 1 Das Traktandum „Verschiedenes“ ist am Schluss jeder Traktandenliste aufzuführen. Hier steht 
jedem Mitglied das Recht zu, mündliche Anfragen an den Stadtrat zu richten. 
2 Die Antwort des Stadtrats erfolgt in der Regel sofort. Eine Diskussion findet nicht statt. 
 
Ziffer 1: 
Das Traktandum wird in der Traktandenliste aufgeführt. Verbunden damit ist üblicherweise die Bitte, auch 
diese Fragen vorgängig anzukündigen. Auch „spontane“ Fragestellungen sind möglich. 
Der Artikel benennt als Wortmeldung ausschliesslich „mündliche Anfragen“. Politische Statements und 
allgemeine Mitteilungen sind damit nicht gemeint.  
 
Ziffer 2: 
Dank der vorgängigen Ankündigung ist es dem Stadtrat in der Regel möglich, die gestellten Fragen korrekt 
zu beantworten. Der zweite Satz dieses Artikels ist absolut formuliert. 


